
Polizeipräsidium

Köln

Pelieeipräsidi—um Köln. 51181 Köln

Auekunftsersuchen nach dem lnformationsfreiheitsgesetz NRW

(lFG NRW) zum Einsatz der Polizei Köln am 31.12.2016!01..01.2017

ihre Ersuchen vom 19.01.2017

mit mehreren E-Melis, letztmalig vom 30.01.2017, haben Sie unter Hin—

weis auf dee lnformationefreiheitsgesetz Nordrhein—Westfalen (ll—"G

NRW) u. a. um Übersendung von Unterlagen über die Anzahl der Per—

sonen nerclefrikanischer Herkunft und die Anzahl der ldentiiätsfeststel—

lungen und deren Staatsangehörigkeit im Zusammenhang mit dem Ein-

satz der Kölner Polizei am Silvesterabend 2016/2017 in und um den

Kölner Hauptbahnhof gebeten

Hierzu ertelle ich ihnen die nachfolgende Auskunft:

@ 2 (1) des lFG NRW beschreibt abschließend den Anwendungsbereich

des Gesetzes:

Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungstätigkeit der Behörden, Einrich—

tungen und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes, der Gemeinden

und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes

unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und de-

ren Vereinigungen (öffentliche Stellen).

Die von ihnen gewünschten polizeilichen Einsatzunterlagen bilden

nicht die Verwallungstäligkeii der Polizei ab über die auf der Rechts—

grundlage des informeiionsfreiheltsgesetzes Nordrhein—Westfalen Aus—

kunft erteilt werden könnte. Hierbei handelt es sich vielmehr um informa—
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bei Antwort bitte angeben

_

Telefen 0221329»-

@polizei.nrw.de

Dienstgebäude:

Walter«Pauli-Rlng

Telefen 0221—2294)

Telefax 0221-229—2002

posietellekoeln@pelizeinrw.de

wwwpollzel.nrw.de/koeln

Öffentliche Verkehrsmittel;

Straßenbahn-Linien 1 und 9

Haltesielie: Kalk Poet

S*Bahn—Llnlen S 12, S 13

sowie RB 25

Halteetelle: Trimbomstraße

Zahlungen an

Lendeskasse Köln

Klo-Nr.: 965 60

BLZ: 300 500 00 WestLB

AG

TV»Nr.: 03035316

lBAN:

DES5370000000037001520

BlC: MARKDEF 1370



tionen der Einsatzbewältigung sowie um polizeiiiche Maßnahmen zur

Strafverfolgung.

im Weiteren verweise ich auf die Ablehnungsgründe des 5 6

lFG NRW, Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung:

Der Antrag auf lnformationszugang ist abzufehnen, soweit und solange

das Bekanntwerden der Information u. a. die öffentliche Sicherheit oder

Ordnung, u. 3. insbesondere die Tätigkeit der Polizei, des Verfassungs—

‘schtrtzes, ——der Staatseriweitechaften einschließlich ihrer Aufsichtsbehör-

den beeinträchtigen würde.

Eine Weitergabe der erbetenen informationen kommt daher mit dem

Hinweis auf die Abiehnungsgrü—nde des 5 6 lFG NRW nicht in Betracht.

Eine Vieizahl der von ihnen erbetenen informationen können Sie den

Medien entnehmen, insoweit verweise ich auf 5 5 Abs. 4 lFG NRW.

Teile der von ihnen erbetenen Daten können sie der lnternetseite des

Landtages des Landes Nordrhein-Westfalen

www.iandtag.nnw.delportai/WWWIGB iii.'i/Taqesordnunqen/WP16/Zi0

(VBS-2128189)

und dem dazugehörigen Bericht der Landesregierung NRW (Vorlage

16/4663) entnehmen.

Sie haben ferner gem. 5 13 (2) lFG NRW die Möglichkeit, die Landes—

beauftragte für den Datenschutz und lnformationsfreiheit Nordrhein-

Westfalen (LDl NRW) anzurufen, sofern Sie diese Auskunft nicht zufrie—

denstelit.

Rechtsmitteibeiehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhaib eines Monats nach Zustellung

Klage beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln,

schriftiich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-

stelle dieses Gerichtes erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des

Kiagebegehrens bezeichnen und soil einen bestimmten Antrag enthal-

ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen

angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
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beigefügt werden. Der Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteilig—

ten beigefügt werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verord—

nung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-

richten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein — Westfalen — ERWO

VCS/FG vom 07.11.2012 (GV.NRW.2012 S. 548) in der jeweils geltenden

Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit

einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 5 2 Nummer 3 des Sig-

nyaturgesetg% vom 16 Mai 2001_(BGBL ! Seite8?6) in der jeweils gel—

tenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des

Gerichts übermittelt werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere techni—

sche Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen

Voraussetzungen sind unter www.egvgde aufgeführt.

Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines von Ihnen beauftragten

Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Verschulden

ihnen zugerechnet werden.

Mit freundtlchen Grüßen

lm Auftrag

“gez; '
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